
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/1/25 1Ob32/93
(1Ob33/93)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1994

Norm

ABGB §405

Rechtssatz

Verfallserkenntnisse erstrecken sich auch auf die Früchte der für verfallen erklärten Sachen (hier: Hunde).

Entscheidungstexte

1 Ob 32/93

Entscheidungstext OGH 25.01.1994 1 Ob 32/93

Veröff: SZ 67/7
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